
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/9/1 9ObA67/99i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1999

Norm

AngG ArtVII

JournG §1

Rechtssatz

Nach Art VII AngG bleiben die Bestimmungen des JournG unberührt, sofern sie für den Redakteur günstiger sind als die

Bestimmungen des AngG. Da das JournG weder eine andere noch eine günstigere Regelung des Kündigungstermins für

den Arbeitnehmer im Fall einer Arbeitgeberkündigung enthält, ist im Falle einer Auflassung der Zeitungsunternehmung

§ 20 Abs 2 AngG - Einhaltung eines Kündigungstermins - anzuwenden.
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